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 Leistungsbeschreibung im Rahmen der Auftragsvergabe an einen Anbieter für Weißwaren 

1. Allgemeine Anforderungen 

Der Bieter hat sämtliche Produkt- und Dienstleistungseigenschaften zu erfüllen, um an der Vergabe 

teilnehmen zu können. Die Einhaltung aller genannten Bedingungen ist verpflichtend. Angebote, die 

diese Anforderungen nicht eindeutig erfüllen, werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Der 

Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich auf Basis dieser Leistungsbeschreibung der Stadt Seelze und des 

beigefügten Rahmenvertrags über die Belieferung und Montage von Weißware des Auftraggebers 

(AG), den AG mit einer unbestimmten Menge an Weißware zu beliefern. Die Lieferung und Montage 

erfolgt für verschiedene städtische Not-, Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte (angemietete und 

städtische Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünfte, Container). Der AN verpflichtet sich, die Geräte 

vollständig betriebsbereit zu liefern, anzuschließen und Verpackung sowie Altgeräte ordnungsgemäß 

zu entsorgen. 

 

2. Vertragsgegenstand 

Unter Weißware fallen ausschließlich folgende Gerätearten gemäß den technischen Anforderungen 

der Anlage 1: 

- Los 1: Elektronischer Herd mit Backofen (E-Herd) 

- Los 2: Waschmaschine 

- Los 3: Kühl-Gefrier-Kombination 

 

3. Auftragsabwicklung und Bestellung 

Die Beauftragung erfolgt durch schriftliche Einzelaufträge per E-Mail oder telefonisch, mit 

anschließender schriftlicher Auftragsbestätigung durch den AN. Eine Verpflichtung zur Abnahme einer 

Mindestmenge besteht nicht. Die Bestellungen orientieren sich ausschließlich am tatsächlichen Bedarf 

des AG. Sollte ein Artikel nicht mehr lieferbar sein, ist der AG unverzüglich zu informieren und ein 

gleichwertiges Ersatzprodukt anzubieten. Für die gesamte Vertragslaufzeit ist ein fester 

Ansprechpartner für Auftragsabwicklung, Reklamationen und Reparaturen zu benennen. Die 

Erreichbarkeit ist während der üblichen Geschäftszeiten sicherzustellen. 

 

4. Preise und Lieferbedingungen 

Der AN ist während der Vertragslaufzeit an seine Angebotspreise gebunden. Bei Vertragsverlängerung 

ist eine Preisanpassung maximal in Höhe der Teuerungsrate des Statistischen Bundesamtes zulässig. 

Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei an die vom AG benannten Adressen. 

Die Lieferzeit beträgt: 

- maximal 5 Werktage nach Auftragserteilung 

- bei lagerhaltiger Ware innerhalb von 3 Werktagen 

 

Bei Überschreitung der vereinbarten Lieferfrist ist der AG berechtigt, nach angemessener Fristsetzung 

die Leistung durch Dritte auf Kosten des AN zu beschaffen.  

 

5. Transport, Lieferung und Montage 

Die Geräte werden durch den AN bis zum vorgesehenen Aufstellort transportiert. Die Montage, der 

Anschluss sowie die vollständige Installation erfolgen unmittelbar nach Lieferung durch den AN. Der 

AN trägt sämtliche Kosten und Risiken des Transports sowie der Anlieferung. Nach Abschluss der 

Lieferung und Montage bestätigt der AN die ordnungsgemäße Leistungserbringung durch Lieferschein 

oder Montagebestätigung. Stellt der AN bei Lieferung oder Montage fest, dass die vorhandenen 

Anschlussvoraussetzungen nicht geeignet sind, hat er den AG unverzüglich, spätestens jedoch 



 

 2 

innerhalb von 24 Stunden, zu informieren. Zusätzliche Elektro-, Sanitär- oder bauliche Leistungen sind 

nicht Bestandteil dieses Vertrages und gesondert zu beauftragen. 

Die Leistung gilt als abgenommen, wenn nach Lieferung und Montage keine wesentlichen Mängel 

festgestellt werden und dies durch Lieferschein oder Montageprotokoll bestätigt wird. 

 

6. Haftung und Schäden 

Der AN haftet für alle Schäden, die während des Transports oder der Montage entstehen. 

Beschädigte Geräte sind unverzüglich und kostenfrei zu ersetzen. Sollten die vorhandenen 

Anschlussvoraussetzungen vor Ort nicht geeignet sein, ist der AG umgehend zu informieren. 

Zusätzliche Elektro-, Sanitär- oder bauliche Leistungen sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und 

gesondert zu beauftragen. 

Festgestellte Mängel sind vom AN unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Werktagen, zu beseitigen. 

Erfolgt keine fristgerechte Mängelbeseitigung, ist der AG berechtigt, die Mängel auf Kosten des AN 

durch Dritte beseitigen zu lassen. 

 

7. Einsatz von Nachunternehmern 

Der Einsatz von Nachunternehmern ist zulässig. Der AN bleibt jedoch vollständig verantwortlich für die 

ordnungsgemäße, fachgerechte und fristgerechte Leistungserbringung, auch bei Einsatz von 

Nachunternehmern. Dies gilt ebenfalls für Reparaturen. 

 

8. Leistungsort 

Der Leistungsort umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Seelze. 

 

9. Altgeräteentsorgung 

Für die Entsorgung von Altgeräten gelten die gesetzlichen Vorschriften gemäß § 17 Abs. 1 ElektroG. 

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sind verpflichtet, bei Abgabe eines neuen 

Geräts ein Altgerät gleicher Art unentgeltlich zurückzunehmen. Für Unternehmen mit einer 

Verkaufsfläche unter 400 m² kann eine Altgerätemitnahmepauschale pro Gerät erhoben werden. Die 

Höhe der Altgerätemitnahme ist im Preisblatt anzugeben. Die Rücknahme von Altgeräten wird als 

optionale Leistung abgefragt. Ein Anspruch auf Beauftragung dieser Position besteht nicht. Die hierfür 

angegebenen Kosten fließen nicht in die Wertungssumme für den Zuschlag ein. Im Falle eines 

Zuschlags gilt die mit Angebotsabgabe angegebene Altgerätemitnahmepauschale für die gesamte 

Vertragslaufzeit, sofern keine anderweitige vertragliche Regelung getroffen wird. 

 

10. Reparatur und Instandhaltung 

Sollte ein Gerät während der Nutzung defekt oder beschädigt werden, ist dieses durch den AN instand 

zu setzen, sofern dies wirtschaftlich angemessen ist. Maßnahmen zur Reparatur oder zum Austausch 

dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Eine Kostenübernahme erfolgt ausschließlich 

nach vorheriger Prüfung und Zustimmung im Einzelfall. Maßgeblich ist die Wirtschaftlichkeit, 

insbesondere im Verhältnis von Reparaturkosten zum Zeitwert des Geräts. 

 

11. Ersatzteilverfügbarkeit und Bauweise 

Der AN stellt sicher, dass für die gelieferten Geräte Ersatzteile für wesentliche Komponenten 

mindestens 7 Jahre ab Lieferung verfügbar sind. Die Geräte müssen so konstruiert sein, dass 

reparaturrelevante Komponenten ohne Spezialwerkzeuge zugänglich sind. 
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12. Gewährleistung 

Für alle Geräte und Komponenten ist eine Gewährleistung von mindestens 24 Monaten zu 

gewährleisten. Kürzere Garantiezeiten führen zum Ausschluss. 

 

13. Lagerhaltung 

Der AN hat sicherzustellen, dass gängige Geräte kurzfristig verfügbar sind, sodass die vereinbarten 

Lieferfristen eingehalten werden können. 

 

14. Nachweise und Dokumentation 

Der AN ist verpflichtet, für die angebotenen und gelieferten Geräte Produktdatenblätter, 

Energieeffizienzangaben sowie Herstellerinformationen vollständig vorzulegen. Die Unterlagen sind 

dem Angebot beizufügen.  

 

15. Vollständigkeit der Leistungen 

Der AN stellt sicher, dass alle zur ordnungsgemäßen Nutzung erforderlichen Zubehörteile und 

Leistungen berücksichtigt werden, auch wenn diese nicht ausdrücklich benannt sind. 
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Anlage 1 

Weißware/Pflichtausstattung E-Herd mit Backofen Waschmaschine Kühl-Gefrierkombination 

Los 1 2 3 

Energieeffizienzklasse Mindestens B Mindestens C Mindestens C 

freistehend Ja Ja Ja 

Weitere technische Daten 4 Kochzonen Trommelvolumen 

mindestens 7 Kg 

Kühl- Gefrierkombination 

mit separaten Zugängen zu 

Kühlschrank und 

Tiefkühlfach 

Backofen mit 

mindestens 3 

Heizarten: Ober-

/Unterhitze, Umluft 

Restlaufanzeige Groß: 

Kühlschrank ≥160 l 

Tiefkühlfach ≥ 35 l 

Kleinere Modelle auch 

erforderlich: 

Kühlschrank ≥ 80 l 

Tiefkühlfach ≥ 30 l 

Für die Angebotswertung ist 

im Preisblatt der Stückpreis 

für folgende Kombination 

anzugeben:  

Kühlschrank ≥160 l 

Tiefkühlfach ≥ 35 l 

 

Anschlusswert 

mindestens 7 kW 

 Tiefkühlfach mindestens 4 

Sterne 

   

   
 

 

 

Zuschlagskriterium ist der Gesamtangebotspreis netto zu 100%. Maßgeblich ist das wirtschaftlichste 

Angebot auf Grundlage der im Preisblatt angegebenen Einzelpreise. 


